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bundeskanzleramt.gv.at 

Sebastian Kurz 

Bundeskanzler 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.430.100  

Wien, am 7. September 2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Herr, Kolleginnen und Kollegen haben am 7. Juli 2020 

unter der Nr. 2682/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Kurz-

arbeitsregelung bei den Austrian Airlines bis 2022 und dem geplanten Stellenabbau um 

20%“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 14: 

• Ist die Kurzarbeitszeitregelung der AUA-Belegschaft bis ins 1. Quartal 2022 Teil des 

Verhandlungsergebnisses zwischen den Austrian Airlines und der Republik Öster-

reich? 

• Wer war an den Verhandlungen zur Verlängerung der Kurzarbeit bis ins 1. Quartal 

2022 beteiligt (mit Bitte um Auflistung aller an den Verhandlungen beteiligten Par-

teien)? 

a) Wenn Sie oder das Ihnen unterstellte Bundeskanzleramt nicht direkt in die Ver-

handlungen involviert waren, war Ihnen bekannt, dass über eine Verlängerung 

der Kurzarbeit verhandelt wird? 
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b) Wenn Sie oder das Ihnen unterstellte Bundeskanzleramt nicht direkt in die Ver-

handlungen involviert waren, wann und wie wurden Sie über den Verlauf der Ver-

handlungen unterrichtet (mit Bitte um Auflistung von Datum und jeweiligem In-

formationsfluss)? 

c) Hat es Ihrerseits ein aktives Bestreben gegeben, Verhandlungen zur Verlänge-

rung der Kurzarbeit zu führen – egal ob Sie an diesen beteiligt waren oder nicht? 

• Am 20. Mai 2020 waren die Verhandlungen mit den Austrian Airlines noch im Gang. 

Wussten Sie zu diesem Zeitpunkt über die Pläne zur Verlängerung der Kurzarbeit bis 

ins 1. Quartal 2022 Bescheid? 

a) Wenn ja, wann und wie haben Sie davon erfahren? 

b) Wenn ja, wurde den Austrian Airlines in irgendeiner Art und Weise eine Bewilli-

gung der Kurzarbeit über diese Dauer in Aussicht gestellt? 

c) Wenn ja, wie sind die damit verbundenen Kosten in den laufenden Verhandlun-

gen berücksichtigt worden (mit Bitte um Auflistung der Punkte)? 

d) Wenn ja, wurde in den Verhandlungen für die damit verbundenen Kosten eine 

Gegenleistung seitens der Austrian Airlines eingefordert und wie sah diese aus 

(mit Bitte um detaillierte Beschreibung)? 

e) Wenn nein, wann und wie wurden Sie über die Pläne zur Verlängerung der Kurz-

arbeit seitens der Austrian Airlines informiert? 

f) Wenn nein, wie haben Sie in den Verhandlungen zu Hilfsgeldern für die Austrian 

Airlines reagiert, wenn diese ohne Ihres Wissens Pläne zur Verlängerung der 

Kurzarbeit schmiedet? 

• Am 8. Juni 2020 wurden bei der Pressekonferenz die Pläne zur Verlängerung der Kurz-

arbeit nicht angesprochen. Dabei waren die Pläne zumindest über Medien bereits 

bekannt. Warum haben Sie diese trotzdem nicht angesprochen? 

a) Warum haben Sie die damit erreichte Existenzsicherung von mehreren Tausend 

AUA-Beschäftigten für die nächsten 18 Monate nicht angesprochen (mit Bitte um 

Auflistung der Gründe)? 

b) Warum haben Sie die damit verbundenen Kosten nicht angesprochen (mit Bitte 

um Auflistung der Gründe)? 

• Ist eine Verlängerung der Kurzarbeit für große Teile der AUA-Belegschaft Vorausset-

zung, damit die vereinbarten und bei der Pressekonferenz verkündeten 150 Millionen 

Euro an Zuschüssen und 300 Millionen Euro an Krediten für das Überleben der Aus-

trian Airlines ausreichen? 

a) Wenn ja, sehen Sie die Verlängerung der Kurzarbeit als wesentlichen Teil auf dem 

Weg zum Überleben der Austrian Airlines? 
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b) Wenn ja, warum wurde dieser Punkt bei der Pressekonferenz am 8. Juni nicht 

erwähnt? 

c) Wenn ja, warum wurden die damit verbundenen Kosten bei der Pressekonferenz 

am 8. Juni nicht erwähnt? 

d) Wenn ja, gab es Notfallpläne für den Fall, dass die Verlängerung der Kurzarbeit 

nicht zustande kommt und wie sahen diese aus (mit Bitte um detaillierte Be-

schreibung)? 

e) Wenn nein, haben Sie sich dafür eingesetzt, dass die Austrian Airlines ihre Beleg-

schaft in vollem Umfang hält, aber auf ein Kurzarbeitsmodell mit zusätzlichen 

Kosten für den Staat verzichtet? 

• Gilt für die Pläne der Austrian Airlines die Kurzarbeit bis ins 1. Quartal 2022 zu ver-

längern, ebenfalls der aktuell übliche Weg über einen Antrag an das AMS und dessen 

Kontrolle und Bewilligung durch das AMS? 

a) Wenn ja, wurde dieser Antrag bereits eingebracht? 

b) Wenn ja, wurde der Antrag bereits bewilligt und mit welcher Begründung (mit 

Bitte um Auflistung der Gründe)? 

c) Wenn ja, warum war die für das AMS zuständige Ministerin für Arbeit, Familie 

und Jugend bei der Pressekonferenz am 8. Juni nicht anwesend, um über die Ver-

längerung der Kurzarbeit zu berichten? 

d) Wenn nein, wurde der AUA ein anderer Weg zur Kurzarbeitsverlängerung ermög-

licht und wie sieht dieser aus (mit Bitte um detaillierte Beschreibung)? 

e) Wenn nein, wer hat einen anderen Weg zur Kurzarbeitsverlängerung vorgeschla-

gen? 

f) Wenn nein, wird dieser Weg auch anderen Unternehmen offen stehen? 

• Ist eine staatlich finanzierte Kurzarbeit für die AUA-Belegschaft bis ins 1. Quartal 

2022 bereits durch das AMS oder eine andere staatliche Stelle bereits bewilligt oder 

in anderer Form gewährt worden? 

a) Wenn ja, wann und mit welcher Begründung? 

b) Wenn ja, durch welche staatliche Stelle? 

c) Wenn ja, warum ist dies für die Austrian Airlines möglich, während andere Un-

ternehmen, insbesondere Klein- und Mittelunternehmen, sowie betroffene Ange-

stellte und Arbeiterinnen noch nicht wissen, wie die Kurzarbeit nach dem aktuel-

len Modell der sechs Monate Corona- Kurzarbeit weitergehen wird (mit Bitte um 

Angabe der Gründe)? 

d) Wenn ja, wann erhalten andere Unternehmen die Möglichkeit eine solch lange 

Verlängerung der Kurzarbeit zu beantragen? 

e) Wenn nein, wann wird diese Bewilligung oder Gewährung erfolgen? 
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f) Wenn nein, werden Sie sich für oder gegen die Verlängerung der Kurzarbeit für 

die AUA-Belegschaft aussprechen (mit Bitte um Angabe von Gründen)? 

g) Wenn nein, wann Erhalten andere Unternehmen eine Möglichkeit eine solch 

lange Verlängerung der Kurzarbeit zu beantragen? 

• Zum Zeitpunkt der Verhandlungen war bereits bekannt, dass die Austrian Airlines 

plant, die österreichische Belegschaft bis 2022 um 20% abzubauen. Haben Sie diese 

Pläne in den Verhandlungen berücksichtigt? 

a) Wenn ja, in welcher Form? 

b) Wenn ja, haben Sie in irgendeiner Art und Weise Forderungen in Bezug zu diesem 

geplanten Stellenabbau gestellt und wie sahen diese aus (mit Bitte um Auflistung 

der Forderungen)? 

c) Wenn ja, haben Sie eine Rücknahme dieser Pläne im Gegenzug für die Zusage der 

Hilfsgelder gefordert? 

d) Wenn nein, warum nicht (mit Bitte um Auflistung der Gründe)? 

e) Wenn nein, warum haben Sie nicht die Möglichkeit ergriffen den bis zu 1.100 be-

troffenen Beschäftigten zu helfen? 

f) Wenn nein, warum haben Sie nicht die Möglichkeit ergriffen als Gegenleistung 

für die Hilfsgelder auf einer Absage dieses geplanten Stellenabbaus zu beharren? 

• Warum haben Sie dem Verhandlungsergebnis zugestimmt, obwohl ein Stellenabbau 

um 20%, also 1.100 Arbeitsplätze, seitens der Austrian Airlines weiter geplant war 

und weiterhin vollzogen werden soll? 

• Seitens der Austrian Airlines wurde die Absicht bekundet, diesen Stellenabbau durch 

natürliche Fluktuation zu erreichen. Warum haben Sie in den Verhandlungen nicht 

darauf beharrt, diesen Stellenabbau garantierterweise ausschließlich über natürliche 

Fluktuation zu erreichen? 

a) Wie werden Sie das das Verhandlungsergebnis gegenüber Beschäftigten recht-

fertigen, die nach Ablauf der Kurzarbeit nicht über natürliche Fluktuation, son-

dern durch Entlassung seitens der Austrian Airlines ihren Arbeitsplatz verlieren? 

• Warum ist eine Standortgarantie für 10 Jahre Teil des Verhandlungsergebnisses zwi-

schen Austrian Airlines und der Republik Österreich, aber eine Arbeitsplatzgarantie 

für alle Beschäftigten über die Dauer der nächsten 10 Jahre nicht? 

• War eine Arbeitsplatzgarantie für alle aktuell Beschäftigten der Austrian Airlines je-

mals Ziel der Bundesregierung? 

a) Wenn ja, warum wurde darauf nicht beharrt (mit Bitte um Auflistung der 

Gründe)? 

b) Wenn nein, warum nicht (mit Bitte um Auflistung der Gründe)? 
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• Warum ist der Vertrag zwischen den Austrian Airlines und der Republik Österreich 

nicht öffentlich? 

• Planen Sie den Vertrag zwischen den Austrian Airlines und der Republik Österreich 

zu veröffentlichen? 

a) Wenn ja, bis zu welchem Datum (mit Bitte um Nennung von Monat und Jahr)? 

b) Wenn nein, warum nicht (mit Bitte um Auflistung der Gründe)? 

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfragen Nr. 2260/ vom 10. Juni 

2020 sowie Nr. 2310/J vom 17. Juni 2020. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Ver-

handlungsergebnisses für den Luftverkehrsstandort Österreich und die damit verbundenen 

Arbeitsplätze wurde ich laufend über die Verhandlungen informiert. Ich habe das erfolgrei-

che Ergebnis gemeinsam mit den fachlich zuständigen Mitgliedern der Bundesregierung 

vorgestellt.  

Darüber hinaus ersuche ich um Verständnis, dass Fragen zu den Verhandlungen und Fragen 

zur Kurzarbeit nach den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1986 in der nun-

mehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 8/2020, nicht Gegenstand meines Vollzugsbereichs sind 

und somit nicht von mir beantwortet werden können. 

 

 

Sebastian Kurz

 

5 von 52700/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2020-09-07T18:22:59+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-09-07T18:25:58+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




